
Unverbindliche Kostenübersicht für die Heimpflege 
Haus Waldenrath

St. Josef ist die erste Adresse für Premiumpflege und beste Betreuung älterer,  
pflegebedürftiger und demenzerkrankter Menschen.

 
Eine unverbindliche Kostenübersicht über die Leistungen für die Heimpflege ab dem 
01.03.2026 in Haus Waldenrath können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. 

Heimentgelte ab 
01.03.2026

Pflegegrad 1 
im Einzel- 
zimmer

Pflegegrad 2 
im Einzel- 
zimmer

Pflegegrad 3 
im Einzel- 
zimmer

Pflegegrad 4 
im Einzel- 
zimmer

Pflegegrad 5 
im Einzel- 
zimmer

Pflegesatz tägl. 74,30 € 95,26 € 112,15 € 129,77 € 137,70 €

Umlage nach PflBG tägl. 5,68 € 5,68 € 5,68 € 5,68 € 5,68 €

Unterkunft und  
Verpflegung tägl. 47,90 € 47,90 € 47,90 € 47,90 € 47,90 €

Investitionskosten tägl. 16,54 € 16,54 € 16,54 € 16,54 € 16,54 €

Einzelzimmerzuschlag  
tägl. 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 €

Heimentgelt tägl. 145,54 € 166,50 € 183,39 € 201,01 € 208,94 €

Heimentgelt monatlich 
(30,42 Tage) 4.427,33 € 5.064,93 € 5.578,72 € 6.114,72 € 6.355,95 €

abzüglich Pflege- 
pauschale -131,00 € -805,00 € -1.319,00 € -1.855,00 € -2.096,00 €

Eigenanteil im 1. Jahr  
(15 % Zuschuss) 4.296,33 € 3.920,09 € 3.919,92 € 3.919,92 € 3.920,11 €

Eigenanteil im 2. Jahr  
(30 % Zuschuss) 4.296,33 € 3.580,25 € 3.580,11 € 3.580,11 € 3.580,27 €

Eigenanteil im 3. Jahr  
(50 % Zuschuss) 4.296,33 € 3.127,13 € 3.127,03 € 3.127,03 € 3.127,15 €

Eigenanteil im 4. Jahr  
(75 % Zuschuss) 4.296,33 € 2.560,73 € 2.560,68 € 2.560,68 € 2.560,74 €

Die Preise sind von den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern anerkannt   
(Vereinbarung gem. §§ 84, 85 und 87 SGB XI).

Stand: 01.03.2026



Heimpflege 
Haus Waldenrath

Bitte berücksichtigen Sie: 

•	� Der Pflegegrad richtet sich nach der Pflegebedürftigkeit des Bewohners/der Bewohnerin.
•	� Der monatliche Eigenanteil setzt sich aus dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) in 

Höhe von 2.092,73 €, zuzüglich der Kosten der Altenpflegeausbildungsumlage, der Umlage 
nach PflBG, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

•	� Die Abrechnung der monatlichen Heimkosten erfolgt auf Grundlage von 30,42 Tagen.
•	� Eine taggenaue Abrechnung erfolgt bei Abwesenheiten und im Ein-/Auszugsmonat.
•	� Den monatlichen Eigenanteil übernehmen Sie über Renten, Einkünfte, Beihilfen und  

Privatvermögen bzw. über den Sozialhilfeträger.
•	� Abhängig der jeweiligen Vermögens- und Einkommenssituation können Investitionskosten  

und ggfs. ungedeckte Heimkosten vom Sozialhilfeträger übernommen werden. Dies wird 
nach Antragstellung im Einzelfall geprüft.

Die Kosten für eine Heimunterkunft bei St. Josef sind abhängig von den gesetzlichen  
Rahmenbedingungen. Für eine verbindliche Kostenaufstellung informieren wir Sie gern  
bei einem persönlichen Beratungsgespräch in unserem Haus.

Stand: 01.03.2026


